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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1976

Norm

ABGB §1496

ZPO §161

Rechtssatz

Unter Stillstand der Rechtsp4ege ist etwa eine Verhinderung des zuständigen Gerichtes an der Ausübung seiner

Tätigkeit oder die Unmöglichkeit des Verkehrs mit dem zuständigen Gericht zu verstehen. Die Einrichtung eines

Journaldienstes kann aber in der Wirkung einem gänzlichen Stillstand der Rechtspflege nicht gleichgestellt werden.

Entscheidungstexte

8 Ob 13/76

Entscheidungstext OGH 04.02.1976 8 Ob 13/76

7 Ob 554/92

Entscheidungstext OGH 25.06.1992 7 Ob 554/92

nur: Unter Stillstand der Rechtspflege ist etwa eine Verhinderung des zuständigen Gerichtes an der Ausübung

seiner Tätigkeit zu verstehen. (T1)

6 Ob 1632/95

Entscheidungstext OGH 12.10.1995 6 Ob 1632/95

nur T1
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